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Gebären in Corona-Zeiten: Frauen nicht alleine lassen 
Deutscher Hebammenverband und Deutscher Ärztinnenbund fordern 
Ausnahmeregelungen für Begleitpersonen 
 
In den vergangenen Wochen haben sich vermehrt Frauen beschwert, denen 
eine Begleitperson für den Kreißsaal verweigert wurde. Einige der Frauen 
entbinden ohne ihre Wunschbegleitung an ihrer Seite, andere wiederum 
wechseln zu anderen Kliniken oder planen Haus- oder Alleingeburten. Der 
Deutsche Hebammenverband e. V. (DHV) und der Deutsche Ärztinnenbund  
e. V. (DÄB) fordern dringend eine bundesweite und transparente 
Ausnahmeregelung für Begleitpersonen im Kreißsaal. Gerade während der 
Corona-Pandemie erfüllen begleitende Vertrauenspersonen wichtige 
Funktionen, nicht zuletzt geben sie mentale Unterstützung.  
 
Eine Frau zur Geburt zu begleiten und ihr beizustehen, ist von einem Besuch bei 
einer kranken oder pflegebedürftigen Person klar zu unterscheiden. „Eine Geburt 
ist für die ganze Familie ein existentielles Ereignis“, sagt Ulrike Geppert-Orthofer, 
Präsidentin des Deutschen Hebammenverbandes. „Die Familie ist eine Einheit, 
deren Trennung während und nach der Geburt weitreichende Folgen für die 
Familienbindung und Familiengesundheit hat.“ Auch Dr. Christiane Groß, 
Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes sagt: „Ist die Begleitperson nicht 
augenscheinlich mit Corona infiziert, überwiegt der Nutzen der Begleitung das 
minimale Risiko einer Infektion von ärztlichem und Pflegepersonal. Immer 
vorausgesetzt, Ärztinnen und Ärzte, Hebammen und das weitere Klinikpersonal 
sind ausreichend mit Schutzausrüstung versorgt.“  

Die Verbände appellieren daher eindringlich, für Väter oder eine andere 
Begleitperson für die Geburt eine Ausnahmereglung zu finden, die einerseits die 
Begleitung ermöglicht, andererseits den Infektionsschutz im Auge behält. 
Bundesländer wie Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin gehen hier 
bereits mit gutem Vorbild und einer landesweit einheitlichen Ausnahmeregelung 
voran. Bundesweite transparente Regelungen erleichtern den Umgang mit diesen 
Ausnahmekriterien. 

Den Gebärenden den Beistand durch eine Vertrauensperson zu verweigern, 
bedeutet schon in einem regulären Krankenhausbetrieb, sie über weite Strecken 
der Geburt ganz alleine zu lassen. Denn Hebammen, Ärztinnen und Ärzte 
betreuen in der Regel mehr als eine gebärende Frau gleichzeitig. Deshalb muss 
eine vertrauensvolle Begleitung für die werdende Mutter grundsätzlich auch in 
Krankenhäusern gewährleistet sein. Die Geburtsbegleitung durch eine 
Vertrauensperson ist wichtig, um der Gebärenden Sicherheit und Zuversicht zu 
geben. Dies wirkt sich sehr positiv auf den Geburtsverlauf aus.  



 

 

Das Verbot von Begleitpersonen in einzelnen Kliniken kann darüber hinaus 
gravierende Folgen haben für die umliegenden Kliniken, die eine Begleitperson 
zulassen. Das Wechseln zu diesen Kliniken verschärft die Versorgungssituation in 
diesen Häusern und führt dort zu Mehrbelastung der Teams aus Hebammen, 
Ärztinnen und Ärzten und Stationspersonal. 

Auch für die Hebammen sowie Ärztinnen und Ärzte, die derzeit überall unter 
psychisch besonders belastenden Bedingungen arbeiten, ist es wichtig, wenn auf 
einer Geburtsstation so viel Normalität wie möglich herrscht. Sie sollten nicht auch 
noch dort eine zusätzliche Aufgabe als mentale Stütze übernehmen müssen, wo 
eine andere, sehr gute Lösung möglich wäre – eben die Begleitperson. 
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Der Deutsche Hebammenverband e. V. (DHV) ist der größte Hebammenberufsverband in 
Deutschland und setzt sich aus 16 Landesverbänden mit über 20.000 Mitgliedern 
zusammen. Er vertritt die Interessen aller Hebammen. Im DHV sind angestellte und 
freiberufliche Hebammen, Lehrerinnen für Hebammenwesen, 
Hebammenwissenschaftlerinnen, Hebammen in den Frühen Hilfen, hebammengeleitete 
Einrichtungen sowie Hebammenschülerinnen und Studierende vertreten. Über die berufliche 
Interessenvertretung hinaus ist eine gute medizinische und soziale Betreuung der Frauen 
und ihrer Kinder vom Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit ein zentrales 
Anliegen des Verbandes. Als Mitglied in der European Midwives Association (EMA), im 
Network of European Midwifery Regulators (NEMIR) und in der International Confederation 
of Midwives (ICM) setzt er sich auch auf europäischer und internationaler Ebene für die 
Stärkung der Hebammenarbeit sowie die Gesundheit von Frauen und ihren Familien ein. 

Der Deutsche Ärztinnenbund (DÄB) wurde 1924 gegründet. Er hat regional, national und 
international die Rahmenbedingungen für Frauen im Arzt- und Zahnarztberuf im Blick und 
setzt sich für eine verstärkte Forschung zu den offenen Fragen der Gendermedizin ein 
durch Leadership und aktive Interessenvertretung, Fortbildung und Mentoring sowie 
strategische Partnerschaften. Der DÄB ist unter anderem Mitglied der Medical Women's 
International Association (MWIA), der ältesten internationalen ärztlichen Organisation 
überhaupt, und Mitglied im Deutschen Frauenrat. 


